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AUFSÄTZE

Erneuerung aus der Defensive? Gewerkschaft
liche Perspektiven der Tarifabweichung

Thomas Haipeter

In den 1990er Jahren wurde in der deutschen Gewerkschaftsforschung die Modernisierung der deutschen Gewerkschaften erstmals 
intensiver diskutiert. Die Gewerkschaften sollten die Krise offensiv angehen, die sich an wachsenden Mitgliederverlusten und 
abnehmender tariflicher Durchsetzungsmacht ablesen ließ. Die Forderungen nach Erneuerung haben in den letzten Jahren mit der 
Debatte um angelsächsische Konzepte des „Organizing“ einen neuen Schub erhalten. Umstritten ist bislang allerdings, inwieweit diese 
tatsächlich auf die Probleme deutscher Gewerkschaften anwendbar sind. Beispiele aus der betrieblichen Praxis von Tarifabweichungen 
illustrieren eine von mehreren Möglichkeiten, eine deutsche Variante der gewerkschaftlichen Erneuerung zu entwickeln.

1
Einleitung

1.1 RUFE nAch ERnEUERUng

In der deutschen Gewerkschaftsfor-
schung wurden in den 1990er Jahren 
vermehrt Rufe nach einer strategischen 
und organisatorischen Modernisierung 
der Gewerkschaften laut. Die konkreten 
Vorschläge reichten von der „Erweite-
rung des gewerkschaftlichen Mandats“ in 
Richtung Politik und Kultur (Negt 1989) 
über die „Konzentration auf Kernkompe-
tenzen“ (Alemann 1999), die „Stärkung 
des Dienstleistungsprofils“ (Niedenhoff/
Reiter 2000) bis hin zur Entwicklung von 
„Diskursgewerkschaften“ (Hoffmann et al. 
1990) als Foren der offenen Diskussion un-
terschiedlicher Strategien und Wertmuster 
sowie von „Beteiligungsgewerkschaften“ 
(Morgenroth et al. 1994), in denen auch 
einfache Mitglieder ihre Interessen in die 
gewerkschaftliche Entscheidungsfindung 
einbringen können.

Rückblickend lässt sich feststellen, dass 
die in den 1990er Jahren entwickelten Vor-
schläge zur Erneuerung der Gewerkschaf-
ten – von einigen lokalen Initiativen abge-
sehen (Bundesmann-Jansen/Frerichs 1995) 
– weitgehend folgenlos geblieben sind. Von 
einer Ausweitung des gewerkschaftlichen 
Mandats oder einer Entwicklung zu Dis-
kurs- oder Beteiligungsgewerkschaften 
konnte ebenso wenig die Rede sein wie von 
einer umfassenden Dienstleistungsoffensi-

ve. Warum haben sich die Gewerkschaften 
so resistent gegen die Modernisierungs-
vorschläge gezeigt? Ein erster Grund dafür 
waren mögliche Zielkonflikte insbeson-
dere zwischen Beteiligung und Organisa-
tionsmacht. Die Rufe nach Diskurs und 
Mitgliederpartizipation schienen auf den 
ersten Blick unvereinbar mit dem Erhalt 
von Geschlossenheit und Kampfkraft, die 
für tarifpolitische Auseinandersetzungen 
unverzichtbar sind (Silvia 1999). Ein zwei-
ter Grund bestand darin, dass Konzepte 
wie Beteiligung und Diskurs nicht von 
starken Akteuren in den Gewerkschaften 
propagiert wurden, was bei der zentralis-
tischen Verfasstheit der Organisationen 
auch wenig überrascht (Lipset et al. 1962). 
Der dritte Grund schließlich war die recht 
starke institutionelle Verankerung der 
deutschen Gewerkschaften (Hassel 2007; 
Baccaro et al. 2003). Die darauf fußende 
institutionelle Macht hatte zur Folge, dass 
die schwindende Organisationsmacht in 
den Betrieben nicht unmittelbar zu einem 
Verlust tarifpolitischer Handlungsfähig-
keit der Gewerkschaften führte, sondern 
sich zunächst nur schleichend in Form 
eines langsamen Abbröckelns der Tarif-
bindung bemerkbar machte.

1.2 nEUE IMpUlSE dURch  
ORgAnIZIng

Mit der Rezeption neuer Strategien des ge-
werkschaftlichen Organizing aus den USA 
und Großbritannien hat die Debatte um 
gewerkschaftliche Erneuerung in Deutsch-
land neue Impulse erhalten. Der Begriff 

Organizing kann sich sowohl eng auf 
einzelne Taktiken zur Revitalisierung der 
Gewerkschaften in den Betrieben als auch 
breit auf ein gewerkschaftliches Struktur-
modell der Mobilisierung und Beteiligung 
von Mitgliedern und Ehrenamtlichen be-
ziehen (Dribbusch 2008; Brinkmann et al. 
2008). Je umfassender und kontinuierlicher 
Taktiken der Revitalisierung angewendet 
werden, umso mehr dürfte aus Kampag-
nen auch ein neues Gewerkschaftsmodell 
erwachsen. Nicht von ungefähr wird in der 
Literatur betont, dass ein Comprehensive 
Campaigning mit einer Kombination vieler 
Taktiken die größten Erfolge erzielt (Bron-
fenbrenner 1998) und dass im Zuge des 
Organizing das oligarchische Organisati-
onsmodell der Gewerkschaften zuguns-
ten beteiligungsorientierter Strukturen 
überwunden werden kann (Voss/Sherman 
2000). Aber auch Gerechtigkeitsfragen und 
Konfliktorientierung gewerkschaftlicher 
Kampagnen werden als wichtige Erfolgs-
faktoren betrachtet (Fletcher/Hurd 1998).

Im Einzelnen weisen die Taktiken eine 
Spannbreite von der Kampagnenplanung 
und dem Einsatz professioneller Organi-
zer – Campaigning – über die intensive 
Beteiligung der Beschäftigten in betrieb-
lichen Organisationskomitees – Rank and 
File Participation – bis hin zur Bildung 
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neuer Koalitionen mit sozialen Bewe-
gungen – Social Coalition Building – auf 
(Frege 2000). Aus diesen Einzelelementen 
sind drei Gewerkschaftsmuster entwickelt 
worden (Dörre 2008): Die Kampagnenge-
werkschaft zeichnet sich durch die umfas-
sende Anwendung von Kampagnentech-
niken aus, die Beteiligungsgewerkschaft 
durch die Einführung oder Erweiterung 
partizipativer Verfahren der Mitglieder-
beteiligung und die Bewegungsgewerk-
schaft schließlich durch die Bildung neuer 
Bündnisse mit anderen gesellschaftlichen 
Akteuren und durch die Besetzung ge-
sellschaftlicher Themen und Konflikte 
jenseits betrieblicher Wettbewerbs- und 
Beschäftigungsfragen.

Die Strategien des Organizing haben 
inzwischen Eingang in Organisations-
strukturen und Praktiken der deutschen 
Gewerkschaften gefunden. Mehrere Ein-
zelgewerkschaften, darunter mit ver.di und 
der IG Metall auch die beiden mit Abstand 
größten, haben in ihren Zentralen spezielle 
Abteilungen eingerichtet, die sich auf die 
Mitgliedergewinnung und -beteiligung 
konzentrieren. Und auch an praktischen 
Beispielen für die Anwendung von Tak-
tiken des Organizing mangelt es nicht 
(Dribbusch 2008; Greven/Schwetz 2008; 
Bormann 2007). Allerdings gilt es auch 
festzuhalten, dass bislang die praktische 
Anwendung nur in einem lokal oder be-
trieblich begrenzten Rahmen stattfindet. 
Von einem systematischen Übergang zu 
einem Organisationsmodell des Organi-
zing kann bislang keine Rede sein.

Möglicherweise liegt die Ursache dafür 
in Problemen der Übertragbarkeit des Kon-
zeptes. Organizing ist in angelsächsischen 
Ländern entwickelt worden, in denen die 
institutionelle Macht der Gewerkschaften 
gering, der Dezentralisierungsgrad der 
Arbeitsstandards hoch, die gewerkschaft-
liche Präsenz in den Betrieben umkämpft 
und die Haltung der Arbeitgeber oftmals 
feindlich ist. In der Literatur werden ins-
besondere vier Probleme der Übertragung 
hervorgehoben. Erstens wäre die starke 
Konfliktorientierung des Organizingan-
satzes kaum mit den sozialpartnerschaft-
lichen Beziehungsmustern des deutschen 
Modells verträglich, sodass sich dafür we-
der in den Gewerkschaftszentralen noch 
in den Betrieben stärkere Unterstützung 
fände (Frege/Kelly 2004; Behrens et al. 
2003). Zweitens läge im deutschen dualen 
System der Interessenvertretung die Ver-
antwortung für die Mitgliederrekrutie-

rung bei den Betriebsräten und nicht bei 
den Gewerkschaften, sodass die gewerk-
schaftlichen Einflussmöglichkeiten darauf 
begrenzt sind (Frege 2000). Drittens löse 
das Organizing mit seinem Fokus auf die 
Präsenz der Gewerkschaft im Unterneh-
men nicht das zentrale Problem deutscher 
Gewerkschaften, auf Arbeitnehmer zu 
treffen, die an Gewerkschaften nicht inte-
ressiert sind (Rehder 2008). Und viertens 
schließlich wären neue Koalitionen für die 
Gewerkschaften weniger aussichtsreich, 
weil soziale Bewegungen in Deutschland 
deutlich schwächer ausgeprägt sind als in 
den USA (Dörre 2008).

2
Tarifabweichungen als 
Erneuerung

2.1 FAllSTUdIEn In dER chEMI-
SchEn Und dER METAllIndUSTRIE

Als derzeit zwar nicht einziges, aber doch 
überaus wichtiges Beispiel einer „deut-
schen“ Variante der Revitalisierung gilt 
mehreren Autoren die in der Metallindus-
trie zu beobachtende Praxis, Verhandlun-
gen zu Standortvereinbarungen mit neuen 
Formen der Mitgliederbeteiligung zu ver-
binden (Dörre 2008; Rehder 2008). Diese 
Einschätzung mutet auf den ersten Blick 
überraschend an, handelt es sich doch bei 
den in Rede stehenden Standortvereinba-
rungen um Tarifabweichungen, also um 
temporäre betriebliche Unterschreitungen 
der in den Flächentarifverträgen festge-
legten Arbeitsstandards. Sie sind mithin 
Ausdruck einer Defensivlage und einer 
wachsenden Durchsetzungsschwäche der 
Gewerkschaften, die ihre Attraktivität für 
Mitglieder eher verringern als stärken dürf-
te (Behrens et al. 2003). Außerdem spielten 
für die Gewerkschaften beim Abschluss 
der entsprechenden flächentarifvertrag-
lichen Regelungen, wie der Pforzheimer 
Vereinbarung in der Metallindustrie von 
2004, organisationspolitische Perspektiven 
der Erneuerung wohl kaum eine größere 
Rolle; im Zentrum standen jeweils Pro-
bleme der Tarifbindung und teilweise auch 
politischer Druck von außen (so bei der 
bereits erwähnten Pforzheimer Vereinba-
rung). Zwar gab es Strategien der Mitglie-
derbeteiligung in der Metallindustrie im 
Zusammenhang mit betriebsbezogenen 
Tarifvereinbarungen schon länger, sie 

blieben aber auf einzelne Tarifbezirke be-
schränkt (Schulz/Teichmüller 2001), hat-
ten keine systematische Verbindung zur 
Tarifabweichung und fanden auch kaum 
Resonanz in der Forschung.

Die Voraussetzungen für gewerk-
schaftliche Erneuerungsbemühungen bei 
Tarifabweichungen sind also auf den ersten 
Blick schlecht. Vor diesem Hintergrund ist 
zu fragen, inwieweit mit Tarifabweichun-
gen Ansatzpunkte für eine gewerkschaft-
liche Erneuerung verbunden sein können. 
Warum sollte es der Gewerkschaft gelin-
gen, gerade in dieser für sie so problemati-
schen Situation ihre „Input-Legitimation“ 
(Rehder 2008) zu stärken, statt von den 
Mitgliedern für ihre Unfähigkeit bestraft 
zu werden, die geltenden Arbeitsstandards 
zu garantieren? Und welche Reichweite der 
Erneuerung ist von dieser „Offensive in der 
Defensive“ realistisch zu erwarten? 

Erste Antworten können aus den Ergeb-
nissen eines Forschungsprojektes abgeleitet 
werden, das von der Hans-Böckler-Stiftung 
finanziert und vom Verfasser im letzten 
Jahr abgeschlossen wurde. Gegenstand des 
Forschungsprojektes war die Frage, welche 
Herausforderungen sich für Betriebsräte 
stellen, in deren Betrieben Tarifabwei-
chungen verhandelt wurden. Wichtigster 
methodischer Pfeiler des Projekts waren 
12 Fallstudien, von denen jeweils sechs in 
der Metallindustrie und der chemischen 
Industrie durchgeführt wurden. Die Fall-
betriebe decken eine Bandbreite von Ein-
zelbranchen von der Reifenherstellung in 
der chemischen Industrie bis zur Produkti-
on von Baumaschinen in der Metallindus-
trie ab. Eine gewisse Verdichtung der Fälle 
findet sich bei Automobilzulieferern (6 der 
12 Fälle), was mit dem besonderen Preis- 
und Kostendruck zu erklären ist, der in 
automobilen Wertschöpfungsketten Ein-
zug gehalten hat. Die Betriebe weisen eine 
Größenspanne von gut 300 bis über 3.000 
Beschäftigten auf und sind, abgesehen 
vom Fehlen kleinerer Betriebe, durchaus 
ähnlich verteilt wie die durchschnittlichen 
Anteile der entsprechenden Betriebsgrö-
ßen in den Branchen. Sie haben zudem ein 
Spektrum von Endherstellern, Zulieferern 
der ersten Stufe bis hin zu Zulieferern 
unterer Wertschöpfungsstufen. Im Rah-
men der Fallstudien wurden Betriebsräte 
unterschiedlicher Ebenen, Management, 
Vertrauensleute (teilweise im Gruppenin-
terview) und gewerkschaftliche Betreuer 
der Betriebe befragt (zu den Methoden 
ausführlich Haipeter 2010).
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Im Ergebnis der Analyse ließ sich aber 
ein prägender Einfluss von Faktoren wie 
der Betriebsgröße oder der Wertschöp-
fungsstufe der Betriebe auf die Unterschie-
de in der Mitbestimmungspraxis nicht 
nachweisen. Diese Unterschiede ergaben 
sich vielmehr aus den jeweiligen Strate-
gien, mit denen die Betriebsräte und die 
Gewerkschaften in die Verhandlungen um 
Tarifabweichungen gingen. Diese waren 
auch zwischen den einzelnen Betrieben 
innerhalb der Branchen sehr gemischt 
– von eher kooperativen bis hin zu kon-
fliktorientierten und auf erweiterte Mit-
bestimmungsmöglichkeiten drängenden 
Strategien. Sie entsprangen vor allem den 
bisherigen Mustern der Arbeitsbeziehun-
gen, konnten aber auch tatsächlich ganz 
neue Elemente enthalten wie in Fällen, in 
denen vormals sozialpartnerschaftliche 
Arbeitsbeziehungen zerbrachen und in 
ein Konfliktmodell übergingen. 

Mit Blick auf die Frage der gewerk-
schaftlichen Erneuerung aber ließen sich 
deutliche branchenbezogene Unterschie-
de feststellen. Der Vergleich zwischen den 
Branchen ist deshalb erhellend für die Fra-
ge nach den Erfolgsbedingungen gewerk-
schaftlicher Erneuerung bei Tarifabwei-
chungen. Dies gilt umso mehr, als zunächst 
festzuhalten ist, dass die jeweilige gewerk-
schaftliche Koordinierungspraxis der Ta-
rifabweichung in beiden Branchen starke 
Übereinstimmungen aufweist. In beiden 
Branchen war es in den Jahren 2004 und 
2005 zu einem dramatischen Anstieg von 
Abweichungsvereinbarungen gekommen, 
und in beiden Branchen hatten die Ge-
werkschaften darauf mit der Entwicklung 
und Umsetzung von Koordinierungsre-
geln zum Umgang mit Tarifabweichungen 
reagiert. Die Koordinierungsregeln sahen 
jeweils vor, dass Abweichungswünsche den 
Zentralen zu melden sind, Verhandlungen 
von den Zentralen zu genehmigen sind und 
Verhandlungsergebnisse die Zustimmung 
durch die Zentralen erfordern. Auf diese 
Weise gelang es den Gewerkschaften, die 
Koordinierung von Umfang und Inhalt der 
Tarifabweichungen erkennbar zu verbes-
sern (dazu Haipeter 2009; Haipeter 2010). 

Darüber hinaus war auch kein nen-
nenswerter Unterschied im materiellen 
Output der Tarifabweichungen – den kon-
kreten Vereinbarungen – in den Untersu-
chungsbetrieben erkennbar. Die Qualität 
von materiellen Konzessionen der Be-
schäftigten und Gegenleistungen der Un-
ternehmen unterschied sich im Vergleich 

der Branchen nicht systematisch. In beiden 
Branchen waren Verbreitung und Höhe 
der Arbeitszeitverlängerung ziemlich de-
ckungsgleich. Beim Entgelt bestand der 
einzige relevante Unterschied darin, dass 
in der Chemieindustrie Absenkungen der 
Monatsentgelte und in der Metallindus-
trie Absenkungen der Einmalzahlungen 
jeweils weiter verbreitet waren, was sich aus 
der Konstruktion der Öffnungsklauseln, 
konkret der Existenz des Entgeltkorri-
dors in der chemischen Industrie, erklä-
ren lässt. Und bei den Gegenleistungen 
der Unternehmen waren sowohl die Be-
schäftigungssicherung durch Ausschluss 
betriebsbedingter Kündigungen als auch 
Investitions- oder Standortzusagen in bei-
den Branchen in ähnlicher Weise vertreten. 
Die Untersuchung erbrachte mithin einen 
eigentümlichen Befund: Es existieren of-
fensichtlich zwischen den Branchen keine 
erkennbaren Unterschiede in den tarifpo-
litischen Ergebnissen der Verhandlungen 
zu Tarifabweichungen, wohl aber in ihren 
organisationspolitischen Konsequenzen. 
Woher rühren diese Unterschiede? Und 
warum führen sie nicht unmittelbar auch 
zu Unterschieden bei den materiellen Er-
gebnissen? 

2.2 lEgITIMATIOnSpROblEME dER 
gEWERkSchAFTEn

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass 
in den Untersuchungsbetrieben beider 
Branchen in überraschender Durchgän-
gigkeit Betriebsräte und Gewerkschaften 
ein gravierendes Legitimationsproblem 
hatten, als sie dem Wunsch der Unterneh-
mensleitungen nach Tarifabweichungen 
entsprochen haben. Denn in allen Betrie-
ben lehnte die überwiegende Mehrheit 
der Beschäftigten Tarifabweichungen ab. 
Betriebsräte und Vertrauensleute haben 
diese Einschätzung in allen Fällen geäu-
ßert. Dieser Befund widerspricht der – in 
der Debatte um gesetzliche Öffnungs-
klauseln der Jahre 2004 und 2005 häufi-
ger geäußerten – Annahme, dass sich die 
Beschäftigten im Zielkonflikt zwischen 
Beschäftigungssicherung und Wahrung 
der Entgeltnormen gegen die Tarifstan-
dards entscheiden würden. In den un-
tersuchten Betrieben zumindest war dies 
nicht der Fall. Die Beschäftigten haben 
im Gegenteil die Tarifabweichung als 
Verletzung der Verteilungsgerechtigkeit 
gedeutet. Verantwortlich dafür war das 
Empfinden, durch niedrige Tarifabschlüs-

se seit Jahren auf einen gerechten Anteil 
am Produktivitätswachstum verzichtet zu 
haben. Die Tarifabweichung galt in diesem 
Zusammenhang als Symbol dafür, dass 
die Ungerechtigkeiten weiter zunehmen. 
Deshalb dominierte im Vorfeld der Ver-
handlungen die Kritik an Betriebsräten 
und Gewerkschaften, die für Verhandlun-
gen plädierten. Einzig Sanierungsmotive 
in einer offensichtlichen betriebswirt-
schaftlichen Krise wurden als sinnvolle 
Begründungen für Verhandlungen an-
erkannt. Die Kritik an Tarifabweichun-
gen wurde übrigens auch dann geäußert, 
wenn es sich um die erste Vereinbarung 
dieser Art im Betrieb handelte. Mit dem 
Abschluss von Folgevereinbarungen ver-
stärkte sich allerdings die Kritik, weil 
damit immer weniger absehbar war, dass 
die Konzessionen der Beschäftigten tem-
porären Charakter haben (Rehder 2006). 
In zwei Untersuchungsbetrieben wurden 
von den Interessenvertretungen Anträge 
der Unternehmensleitungen auf Folge-
vereinbarungen abgelehnt, weil sie diese 
gegenüber der Belegschaft nicht glaubten 
legitimieren zu können. 

Für Gewerkschaften und Betriebsräte 
folgte aus den Legitimationsproblemen 
die Konsequenz, dass sie Methoden ent-
wickeln mussten, mit deren Hilfe sie ihre 
Deutungsmuster verbreiten und die Be-
schäftigten auf ihre Seite ziehen konnten. 
Denn eines war den Interessenvertretun-
gen klar: Ohne eine breite Legitimation des 
Verhandlungsweges und ohne zumindest 
symbolische Unterstützung ihrer Beleg-
schaften hätten sie in den Verhandlungen 
mit der Unternehmensseite kaum Aus-
sicht gehabt, eigene Verhandlungserfolge 
zu erzielen. Diese aber brauchten sie zur 
eigenen Legitimierung dringend, sei es in 
Form einer Abwehr bestimmter Unterneh-
mensforderungen oder der Vereinbarung 
vorzeigbarer Gegenleistungen der Unter-
nehmen. 

2.3 STRATEgIEn dER EInbIndUng 
dER bESchÄFTIgTEn

Betriebsräte und Gewerkschaften haben 
in allen Fallbetrieben betont, dass die 
zentrale Strategie zur Überwindung der 
Legitimationsprobleme die Einbindung 
oder Beteiligung der Beschäftigten war. 
Es sei entscheidend gewesen, nicht einfach 
über die Köpfe der Beschäftigten hinweg zu 
verhandeln, sondern diese mitzunehmen 
auf den Weg der Tarifabweichung. Aller-
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dings sind im Vergleich der Fälle starke 
Unterschiede hinsichtlich der Frage fest-
zustellen, was eigentlich unter Einbindung 
und Beteiligung verstanden und wie diese 
praktiziert wurde. Insgesamt lassen sich 
drei Varianten der Einbindung unterschei-
den: die Information, die Mobilisierung 
und die Partizipation der Beschäftigten an 
Entscheidungen.

INFORMATION

Die Praxis einer möglichst umfassenden 
Information wurde in allen Betrieben an-
gewendet; Information ist der gemeinsame 
Nenner aller Beteiligungsvarianten. Ein 
zentrales Forum dafür sind die Betriebs-
versammlungen, auf denen Betriebsräte 
und Gewerkschaften Informationen zu 
Hintergründen und Stand der Tarif-
abweichungen verbreiteten, sich aber auch 
gegenüber dem Management positionier-
ten. Die Art der Positionierung war abhän-
gig von den Verhandlungsstrategien. Bei 
sozialpartnerschaftlichen Verhandlungs-
mustern betonten Betriebsräte und Ma-
nagement gemeinsam die Notwendigkeit 
von Tarifabweichungen, bei konfliktori-
entierten Verhandlungsstrategien nutzten 
die Arbeitnehmervertreter die Betriebsver-
sammlungen als Forum der Abgrenzung 
vom Management und der Demonstration 
der eigenen Kampfbereitschaft. Weitere 
Instrumente der Informationsvermitt-
lung waren Flugblätter, schwarze Bretter, 
aber auch Abteilungsversammlungen und 
persönliche Gespräche vor Ort. Mit die-
ser Praxis der umfassenden Information 
konnte in allen Fällen vermieden werden, 
dass sich die Skepsis der Beschäftigten ver-
festigt oder sich sogar gegen die Interessen-
vertretungen entladen hätte. Denn mit den 
Informationen gelang es den Betriebsräten 
jeweils auch, ihre eigenen Deutungen er-
folgreich zu verbreiten und dabei die Stim-
mungen der Beschäftigten aufzunehmen. 

MOBILISIERUNG

Doch in mehreren Fällen ging die Beteili-
gung auch weiter. Bei der Mobilisierung als 
zweiter Variante der Beteiligung wurden 
die Beschäftigten zu Demonstrationen auf-
gerufen. Dies war in fünf der untersuchten 
Betriebe der Fall. Die Demonstrationen hat-
ten faktisch den Charakter kurzer Warn-
streiks, wurden wegen der Friedenspflicht 
bei laufenden Tarifvereinbarungen aber 
nicht so bezeichnet, sondern als Aktionsta-

ge, Brotzeiten, Mitgliederversammlungen 
oder Ähnliches deklariert. Die Mobilisie-
rung hat in allen Fällen großen Zuspruch 
erfahren. Die Beschäftigten zeigten eine 
überschüssige Streikmotivation und hät-
ten die Demonstrationen gerne über den 
Rahmen hinaus ausgedehnt, der von den 
Interessenvertretungen jeweils vorgesehen 
war. Dennoch war die Wirkung der Aktio-
nen groß. Denn mithilfe der Mobilisierung 
konnten Betriebsräte und Gewerkschaften 
die Kritik der Beschäftigten an der Tarif-
abweichung in eine symbolträchtige Un-
terstützung ihrer Verhandlungsposition 
umlenken. Die Kritik der Beschäftigten 
bezog sich fortan nicht mehr auf die Ver-
handlungen zur Tarifabweichung insge-
samt, sondern nunmehr konkret auf die 
Forderungen des Managements, gegen die 
auf dem Verhandlungsweg angekämpft 
werden sollte. Dies erhöhte die Legitima-
tion der Interessenvertretungen gegenüber 
den Beschäftigten und verbesserte zugleich 
ihre Position in den Verhandlungen. Es 
liegt auf der Hand, dass das Instrument 
der Mobilisierung jeweils eingebettet war 
in konfliktorientierte Verhandlungsstra-
tegien der Interessenvertretungen. Für 
sozialpartnerschaftliche Strategien kam 
die Mobilisierung entweder gar nicht in 
Betracht, oder sie beschränkte sich auf sehr 
rudimentäre Formen wie das Aufhängen 
eines Plakates auf dem Werksgelände. 

PARTIZIPATION

Die Partizipation der Beschäftigten an Ent-
scheidungen als dritte Variante der Betei-
ligung beruht schließlich darauf, die Be-
schäftigten in die Entscheidungsprozesse 
bei Verhandlungen durch Abstimmungen 
einzubeziehen. Anders als die Information 
war sie nicht primär auf die Verbreitung 
von Deutungsmustern im Top-Down-Ver-
fahren gerichtet, und anders als die Mo-
bilisierung erfolgte die Beteiligung nicht 
nur temporär und kurzfristig, sondern 
war fest an den Schlüsselstellen des Ver-
handlungsprozesses verankert. Entschei-
dungen zur Tarifabweichung erhielten eine 
demokratische Legitimation. Beteiligung 
durch Partizipation findet sich in fünf der 
Untersuchungsfälle, und alle diese Fälle 
sind in der Metallindustrie angesiedelt. 
Zur Abstimmung gestellt wurden dabei 
jeweils die Eröffnung von Verhandlungen, 
die Zusammensetzung von betrieblichen 
Tarifkommissionen sowie die Annahme 
des Verhandlungsergebnisses.

Ein gewichtiger Unterschied zwischen 
der Partizipation an Entscheidungen und 
den beiden anderen Beteiligungsformen 
ist die Abgrenzung von Mitgliedern und 
Nicht-Mitgliedern der Gewerkschaft. Die 
Informationsarbeit wurde vor allem von 
den Betriebsräten – im Zusammenspiel mit 
den Vertrauensleuten, die jeweils ein In-
formationsscharnier zwischen Betriebsrä-
ten und Beschäftigten bildeten – geleistet, 
und sie kam allen Beschäftigten zugute. 
Die Mobilisierung wurde zumeist ebenfalls 
im Zusammenspiel von Betriebsräten und 
Vertrauensleuten organisiert und alle Be-
schäftigten der Betriebe konnten teilneh-
men. Die Partizipation hingegen war eine 
originäre und selektive Beteiligungsstra-
tegie der Gewerkschaft. Es war jeweils der 
gewerkschaftliche Verhandlungsführer, 
der die Abstimmungen zu Verhandlungen 
und zur Zusammensetzung der Tarifkom-
mission organisierte, und es waren jeweils 
nur die Mitglieder der Gewerkschaft, die 
daran teilnehmen durften. Gewerkschafts-
mitglieder wurden ausdrücklich privile-
giert mit dem Argument, dass die Tarif-
verträge Leistungen der Gewerkschaft für 
ihre Mitglieder sind, und dass deshalb über 
die Veränderung von Tarifvertragsnormen 
nur von den Mitgliedern zu entscheiden 
ist. Damit verbunden war jeweils die aus-
drückliche Aufforderung an die Nichtmit-
glieder, in die Gewerkschaft einzutreten, 
um ebenfalls an den Entscheidungsverfah-
ren teilhaben zu können. 

Dieses Vorgehen hatte eine deutliche 
und positive organisationspolitische Wir-
kung. In vier der fünf Fallbetriebe ließ 
sich eine zumindest leichte Zunahme des 
gewerkschaftlichen Organisationsgrades 
feststellen: Sei es, weil Mitgliederverluste 
ausgeglichen wurden, die vor Einführung 
dieser Verfahren wegen früherer Tarifab-
weichungen eingetreten waren, oder weil 
tatsächlich auch im Nettoeffekt der Orga-
nisationsgrad der Gewerkschaft gesteigert 
werden konnte. Das Potenzial für Verbes-
serungen hängt zudem vom bestehenden 
Organisationsgrad ab. Bei einem Organi-
sationsgrad von 90 % sind Verbesserungen 
zwangsläufig kleinschrittig; umgekehrt 
konnte in einem der Untersuchungsfälle 
der Organisationsgrad aber auch von 20 % 
auf über 40 % mehr als verdoppelt und zu-
gleich ein gewerkschaftlicher Vertrauens-
körper gewählt und eingerichtet werden, 
den es vorher nicht gab. In diesem Fall 
wurde die Partizipation durch eine Mit-
gliederkampagne des gewerkschaftlichen 



287WSI Mitteilungen 6/2010

Betreuers ergänzt, der den Betrieb häufig 
besuchte und immer wieder durch die Pro-
duktionshalle ging und mit den Beschäftig-
ten sprach. Aber auch in den anderen Fäl-
len mit positiver Mitgliederwirkung haben 
Betriebsräte und Betreuer die Vorzüge der 
demokratischen Verfahren und der Teil-
habe daran gegenüber den Beschäftigten 
immer wieder betont und zur Gewinnung 
von Mitgliedern genutzt. 

Zu denkbaren Legitimationsverlusten 
der Betriebsräte gegenüber Nicht-Mitglie-
dern ist es dabei übrigens nicht gekommen, 
auch dort nicht, wo nur der kleinere Teil 
der Belegschaften überhaupt tarifgebun-
den war. Diese Konstellation lag in einem 
Fall vor, und gerade dort war die angespro-
chene Verdoppelung des gewerkschaftli-
chen Organisationsgrades zu beobachten. 
Das Argument, dass die Aushandlung von 
Tarifverträgen Sache der Gewerkschaft 
und damit auch ihrer Mitglieder sei, hat 
offensichtlich verfangen. 

2.4 bRAnchEnUnTERSchIEdE

Damit ist auf eine wichtige Vorbedingung 
für die Unterschiede in der Praxis der Tarif-
abweichung zwischen den beiden Untersu-
chungsbranchen hingewiesen. Gerade der 
Status der Tarifabweichungen als Ergän-
zungstarifverträge in der Metallindustrie 
erleichtert die Umsetzung partizipativer 
Entscheidungsstrategien für die Gewerk-
schaft ungemein. Denn bei Aushandlung 
eines neuen Tarifvertrages ist klar, dass 
die Organisation des Prozesses in der 
Hand der Gewerkschaft liegt. Auch gibt es 
nur hier Tarifkommissionen, die von den 
Mitgliedern gewählt werden könnten. In 
der chemischen Industrie hingegen fehlen 
dafür wichtige Voraussetzungen, weil die 
Abweichungen als Betriebsvereinbarungen 
abgeschlossen werden. Zwar ist es durchaus 
vorstellbar, dass die Betriebsräte auch Be-
triebsvereinbarungen in ähnlicher Weise 
zur Wahl stellen. Dies taten sie zumindest 
in den untersuchten Betrieben aber nicht. 
Vielmehr behandelten sie Tarifabweichun-
gen ganz entsprechend dem Muster einge-
spielter Stellvertreterverfahren. In diesem 
Rahmen erhoben sie zwar teilweise auch 
Stimmungsbilder auf Betriebsversammlun-
gen und leiteten daraus Hinweise für ihr 
Handeln ab, doch fehlte diesen die Verbind-
lichkeit und die demokratische Qualität von 
offiziellen Abstimmungen. Partizipation an 
Entscheidungen musste in allen Fällen von 
der Gewerkschaft eingefordert werden.

Zweitens wurde unter den beiden Ge-
werkschaften der Untersuchungsbran-
chen nur in der IG Metall eine Strategie 
der betriebsnahen Tarifpolitik verfolgt 
und umgesetzt, deren ausdrückliches Ziel 
die Stärkung der gewerkschaftlichen Or-
ganisationsmacht durch Mitgliederparti-
zipation in betriebsbezogenen Tarifaus-
einandersetzungen ist. Das Konzept der 
betriebsnahen Tarifpolitik hat, wie bereits 
angedeutet, zwar in der Gewerkschaft 
eine lange Tradition seit den 1960er Jah-
ren (Achten 2007; Zoll 1981), Verbreitung 
über einzelne Regionen hinaus fand es 
aber erst mit den Tarifabweichungen und 
ihrer Koordinierungskrise der Jahre 2004 
und 2005. In der Hoffnung auf Stärkung 
der betrieblichen Präsenz und Organisa-
tionsmacht wurden von der Gewerkschaft 
beteiligungsorientierte Verfahren in die 
Koordinierungsregeln zu Tarifabweichun-
gen aufgenommen und damit als Instru-
ment der Tarifpolitik zu einer offiziellen 
Strategie erhoben. In der IG BCE werden 
vergleichbare Konzepte derzeit nicht ver-
folgt. Zwar werden auch hier bei Tarifab-
weichungen Mitgliederversammlungen in 
den Betrieben von der Gewerkschaft orga-
nisiert, eine Beteiligungsorientierung im 
Sinne der Partizipation an Entscheidungen 
ist damit aber nicht verbunden. 

Mit der betriebsnahen Tarifpolitik 
hat sich die Gewerkschaft in das Geschäft 
der Mitgliederrekrutierung eingemischt. 
Die Betriebsräte haben dies aber nicht als 
Eingriff in ihre Hoheitsrechte verstanden. 
Denn erstens herrschte bei ihnen ohnehin 
die Deutung vor, dass die Tarifabweichung 
Sache der Gewerkschaften ist, weil es um 
tarifliche Fragen geht, und dass man ohne 
die Ressourcen und die Unterstützung der 
Gewerkschaften in den Verhandlungen auf 
verlorenem Posten stünde. Dies gilt auch 
für die chemische Industrie. Dass dort die 
Abweichungen die Form von Betriebsver-
einbarungen haben, hält die Betriebsräte 
nicht davon ab, sich als Juniorpartner bei 
den Verhandlungen zu definieren. Aus 
diesem Grund lehnen sie auch gesetzliche 
Öffnungsklauseln an den Gewerkschaften 
vorbei entschieden ab. Zudem nehmen die 
Betriebsräte eine Stärkung der gewerk-
schaftlichen Organisationsmacht nicht etwa 
als Angriff auf die eigene Stellung wahr, son-
dern interpretieren diese vielmehr als will-
kommene Stärkung ihrer Position gegen-
über dem Management und in Beziehung 
zu den Beschäftigten. Betriebsnahe Tarifpo-
litik gilt ihnen als Win-Win-Konstellation.

Warum hat die Partizipation bei Ent-
scheidungen im Branchenvergleich zwar 
die genannten organisationspolitischen 
Konsequenzen, aber keine erkennbaren 
materiellen Konsequenzen für den Out-
put an Vereinbarungen, der in den Ver-
handlungen erzielt wurde? Die Antwort 
dürfte darin zu suchen sein, dass sich die 
Verhandlungen selbst zwischen den Bran-
chen kaum unterschieden. Zwar wird in 
der chemischen Industrie die Tarifabwei-
chung als Betriebsvereinbarung verhandelt 
und liegt damit formal in den Händen der 
Betriebsparteien; faktisch aber sind Ver-
treter der Gewerkschaft – die Betreuer 
oder Tarifexperten der Zentrale – eben-
so an den Verhandlungen beteiligt wie in 
der Metallindustrie. Und sie sind sicher-
lich in gleicher Weise verhandlungs- und 
sachkompetent. Dies in Verbindung mit 
dem Zustimmungsvorbehalt, den sich die 
Gewerkschaft auch hier für Tarifabwei-
chungen sichern konnte, ist die für einen 
akzeptablen Output zentrale Bedingung. 
Und mit diesem akzeptablen Output kön-
nen dann Gewerkschaften und Betriebs-
räte vor die Beschäftigten treten, ohne ihr 
Gesicht zu verlieren. Deshalb werden die 
Tarifabweichungen trotz der anfänglichen 
Skepsis von den Beschäftigten schließlich 
auch akzeptiert. Allerdings bietet der Out-
put alleine offensichtlich zu wenig Grund, 
in die Gewerkschaft einzutreten. 

3
Konfliktorientierung und 
Demokratisierung als 
Ausgangspunkte gewerk
schaftlicher Erneuerung

3.1 chAncEn

Die Ergebnisse der Fallstudienanalyse im 
Branchenvergleich zeigen: Tarifabwei-
chungen können der Ausgangspunkt für 
eine Revitalisierung der Gewerkschaften 
sein. Die tarifpolitische Defensive birgt für 
die Gewerkschaften Chancen einer Offen-
sive durch Stärkung der eigenen Organi-
sationsmacht. Dafür müssen allerdings 
zumindest zwei Voraussetzungen erfüllt 
sein. Die erste Voraussetzung lautet, dass 
die Gewerkschaften die Mitgliederrekru-
tierung als eine aktive Aufgabe betrachten. 
Denn die Betriebsräte sind alleine nicht in 
der Lage, die Verhandlungen über Tarif-
abweichungen zur Organisationsstärkung 
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der Gewerkschaft zu nutzen. Dazu bedarf 
es der gewerkschaftlichen Initiative. Und 
zweitens lohnt es für die Gewerkschaften – 
und auch für die Betriebsräte –, im Rahmen 
der Tarifabweichung konflikt- und vor al-
lem beteiligungsorientierte Verhandlungs-
strategien zu verfolgen. Konfliktorientierte 
Strategien lenken die Unzufriedenheit der 
Beschäftigten mit Tarifabweichungen in 
eine symbolträchtige Unterstützung im 
Kampf gegen Abweichungsforderungen 
des Managements um. Diese Strategien 
sind nicht neu, aber ihre Vorzüge treten bei 
Tarifabweichungen deutlich zutage. Noch 
wichtiger für die Perspektive der Erneue-
rung aber sind Strategien der Partizipation 
an Entscheidungen. Denn sie schaffen eine 
neue Legitimationsgrundlage für die Ta-
rifabweichungen und die Gewerkschaften 
insgesamt durch demokratische Verfah-
ren. Die Privilegierung der Mitglieder in 
diesen Verfahren verbessert die Mitglie-
dermotivation und setzt neue Anreize für 
den Eintritt in die Gewerkschaft. 

In diesem Sinne kann die betriebsnahe 
Tarifpolitik bei Tarifabweichungen durch-
aus als Instrument der gewerkschaftlichen 
Revitalisierung gedeutet werden. Die Dis-
tanz zu den angelsächsischen Varianten 
des Organizing ist geringer, als dies auf 
den ersten Blick möglicherweise scheint. 
Denn zum einen stellt auch beim Orga-
nizing die betriebliche Aushandlung von 
Tarifvereinbarungen ein entscheidendes 
Moment dar, sofern eine Gewerkschaft 
einmal die betriebliche Anerkennung 
errungen hat. Zum anderen spielen in 
der angelsächsischen Diskussion die Ent-
wicklung von Konfliktstrategien sowie die 
Beteiligung der Mitglieder durchaus eine 
zentrale Rolle. Und schließlich lassen sich 
mit der Tarifabweichung auch die in der 
Organizing-Debatte betonten Gerechtig-
keitsthemen in den Vordergrund rücken. 
Denn die Tarifabweichung wird von den 
Beschäftigten als ungerecht empfunden. 
Dies bietet für die Gewerkschaften die 
Chance, sich auf neue Weise als Kämpfer 
für Verteilungsgerechtigkeit zu profilieren.

3.2 EInWÄndE

Auch die vier Einwände, die gegen eine 
Übertragung des Organizing auf den 
deutschen Institutionenkontext gemacht 
wurden, treffen auf die betriebsnahe Tarif-
politik kaum zu.

Erstens bedeuten Konfliktstrategien 
in Verhandlungen zur Tarifabweichungen 

nicht automatisch die Aufgabe kooperati-
ver Beziehungsmuster zwischen den Be-
triebsparteien. Dort, wo die Kooperation 
grundsätzlich funktioniert, bleiben die 
Konflikte lokal und singulär. Interessen-
vertretungen können in Tarifverhand-
lungen die Muskeln spielen lassen, ohne 
dass damit gleich die Gefahr einer Zer-
rüttung der Beziehungen verbunden wäre. 
Im Gegenteil, die Unternehmensleitungen 
haben mit ihren Forderungen nach Ab-
weichungen ihrerseits schwere Geschütze 
aufgefahren und zeigen sich deshalb in der 
Regel nicht überrascht, wenn Interessen-
vertretungen darauf mit Mobilisierung 
reagieren. Sie haben Konflikte billigend 
in Kauf genommen. 

Zweitens scheitert die Revitalisierung 
nicht am Rekrutierungsmonopol der Be-
triebsräte. Diese geben das Monopol näm-
lich nur allzu gerne auf, wenn sie darin 
Vorteile erblicken. Und die Stärkung der 
Gewerkschaft werten sie in jeder Hinsicht 
als Vorteil für die eigene Positionierung 
gegenüber Management und Belegschaft. 

Drittens richten sich die Strategien der 
Partizipation bei Entscheidungen direkt an 
die Beschäftigten; sie scheinen ein durch-
aus geeignetes Instrument, ein mögliches 
Desinteresse der Beschäftigten gegenüber 
Gewerkschaften zu bearbeiten. Die Bedeu-
tung der Gewerkschaft als Kämpfer für die 
materiellen Interessen der Beschäftigten 
wird ebenso deutlich wie ihre Öffnung für 
die Artikulation individueller Interessen.

Der vierte Einwand schließlich bezog 
sich auf die Möglichkeiten der Koalitions-
bildung mit sozialen Bewegungen. Dafür 
ist die Tarifabweichung in den untersuch-
ten Betrieben zwar nicht genutzt worden, 
in anderen Fällen aber ist belegt, dass die 
Interessenvertretungen wirkungsvolle lo-
kale Koalitionen mit politischen Akteuren 
zur Unterstützung ihrer Beschäftigungs-
ziele bilden können (Greer 2007). 

Mit Blick auf die Erneuerungsvorschlä-
ge der 1990er Jahre ist schließlich anzu-
merken, dass die betriebsnahe Tarifpolitik 
den scheinbaren Widerspruch zwischen 
Beteiligung und Kampfkraft aufbricht. 
Gerade die Beteiligung der Mitglieder 
erweist sich hier als zentrales Instrument 
einer Steigerung der gewerkschaftlichen 
Organisationsmacht. Schließlich hat die 
betriebsnahe Tarifpolitik einen weiteren 
Vorteil. Denn sie erfordert zunächst keine 
großen Organisationsreformen, die zu-
meist daran scheitern, dass es dafür in den 
Gewerkschaftsorganisationen keine tra-

genden Akteure gibt. Sie ist vielmehr zu-
nächst auf das Kerngeschäft der Tarif- und 
Betriebspolitik beschränkt. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass die damit verbundenen 
Anforderungen an eine kontinuierliche 
und kompetente Betreuung der Betriebe 
keinen Reformbedarf für die Gewerk-
schaftsorganisationen nach sich ziehen 
könnten oder würden.

3.3 gREnZEn

Tarifabweichungen als Revitalisierungs-
quelle sind allerdings in ihrer Reichweite 
begrenzt und für die Gewerkschaften auch 
keinesfalls unproblematisch. Verantwort-
lich dafür ist zunächst ihr häufig einmaliger 
Charakter. Sofern Tarifabweichungen in ei-
nem Betrieb nur einmal verhandelt werden, 
besteht die Gefahr, dass die Erfahrungen der 
Partizipation bei Entscheidungen mit der 
Zeit verblassen und die damit begründeten 
Organisationsanreize wieder verschwinden. 
Möglicherweise werden damit auch An-
sprüche auf Demokratisierung geschaffen, 
die für die Gewerkschaft nur schwer rück-
holbar sind und die sie auch dann bedienen 
müssen, wenn es gar keine Tarifabweichun-
gen zu verhandeln gibt. Was kann dann an 
ihre Stelle treten? Ein zweites Problem ist die 
relativ geringe Verbreitung der Tarifabwei-
chung. Dies ist zwar auf der einen Seite ein 
eher positives Signal für die Bindekraft der 
Flächentarifverträge. Auf der anderen Sei-
te aber bedeutet dies, dass Revitalisierung 
nur in den Betrieben potenziell stattfinden 
kann, in denen die Gewerkschaft auch unter 
den Druck einer Tarifabweichung kommt. 
Das trifft im Durchschnitt beider Untersu-
chungsbranchen nach den Zahlen von 2007 
auf etwa jeden zehnten tarifgebundenen Be-
trieb zu. In allen anderen Betrieben müssen 
die Gewerkschaften auf dieses Instrument 
der Revitalisierung verzichten. 

Wie könnten die Nachhaltigkeit und 
die Verbreitung der Revitalisierung erhöht 
werden? Ein möglicher Ansatzpunkt dafür 
wäre die Umwandlung der betriebsnahen 
Tarifpolitik in ein offensives Instrument, 
das nicht nur bei Tarifabweichungen zur 
Anwendung kommt, sondern zum Be-
standteil der „normalen“ Tarifpolitik 
würde. Auf diese Weise könnte die be-
triebsnahe Tarifpolitik in allen tarifgebun-
denen Betrieben Anwendung finden. Und 
betriebliche Tarifauseinandersetzungen 
würden regelmäßig mit neuen Tarifrun-
den wiederkehren. Die Voraussetzung da-
für wäre, dass in den Flächentarifverträgen 
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jeweils Regelungsthemen benannt werden, 
zu denen – betriebsbezogen, aber tarifver-
traglich – Ergänzungsvereinbarungen ab-
zuschließen sind. Dabei würde es sich dann 
nicht um Unterschreitungen von tarifli-
chen Mindeststandards handeln, sondern 
um Ausgestaltungen tariflich definierter 
Standards. Ein Beispiel dafür sind betriebs-
bezogene Tarifverträge zu Langzeitkonten 
(dazu Haipeter/Lehndorff 2004), aber auch 
andere Arbeitszeit- und Entgeltthemen lie-
ßen sich dafür nutzen.

Freilich ist dabei das Spannungsver-
hältnis von Effektivität und Legitimität 
zu beachten, das Weitbrecht (1969) aus-
gemacht hat. Die Gewerkschaft wird 
durch die Beteiligung der Mitglieder an 
Entscheidungen gegenüber den Unterneh-
mensleitungen weniger kompromissfähig. 

In der Terminologie Weitbrechts tauscht 
die Gewerkschaft ihre Effektivität gegen 
einen Zuwachs an Legitimität ein. Aller-
dings ist dabei zu bedenken, dass Gewerk-
schaft und Betriebsräte die Zustimmung 
der Mitglieder als wichtiges Pfund in den 
Verhandlungen nutzen können. Die Ver-
handlungsteilnehmer haben jeweils be-
tont, dass sie auf diese Weise Forderun-
gen der Unternehmen sehr wirkungsvoll 
begegnen konnten. 

Insgesamt ist festzuhalten: Eine of-
fensiv betriebene betriebsnahe Tarifpo-
litik scheint ein möglicher Weg für die 
Erneuerung deutscher Gewerkschaften 
zu sein. Es gibt aber auch andere Wege, 
und die betriebsnahe Tarifpolitik ist kein 
Allheilmittel für alle Probleme, mit denen 
Gewerkschaften konfrontiert sind. Ihre 

erfolgreiche Anwendung ist vor allem in 
den Betrieben zu erwarten, die noch zu 
den Kernbereichen des dualen Modells der 
industriellen Beziehungen gehören. Betrie-
be, in denen die Gewerkschaften nicht auf 
eine bestehende Organisationsmacht bau-
en können, müssten als Vorbedingung für 
erfolgreiche Verhandlungen erst gewerk-
schaftlich organisiert werden. Manchmal 
genügt dafür der Hinweis an Betriebsräte 
und Unternehmensleitungen, dass ohne 
Aufbau einer gewerkschaftlichen Orga-
nisationsmacht keine Tarifabweichung 
zu haben ist. Wo allerdings die Unterneh-
men gewerkschaftsfeindlich und repressiv 
verfahren, dürfte dieses Argument nicht 
verfangen. Hier scheint eine engere Anleh-
nung an die angelsächsischen Taktiken des 
Organizing sinnvoll.
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